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Regeste

Kostenerlass. Zuständigkeit der 3. Abteilung und des Einzelrichters (E. 1). Die
nachträgliche Gewährung eines Kostenerlasses setzt unter anderem voraus, dass das
ursprüngliche Rechtsmittel nicht aussichtslos war; gerade dies war hier jedoch der Fall (E.
2.1). Abweisung des Kostenerlassgesuchs. Abtretung der Forderung an das Obergericht.

Erwägungen

E. 3
Die Kosten dieses Verfahrens sind auf die Gerichtskasse zu nehmen.

E. 4
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht ist gegen
Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben ausdrücklich ausgeschlossen
(Art. 83 lit. m des Bundesgerichtsgese tze s vom 17. Juni 2005 [BGG]). Darunter fallen
auch Entscheide über den Erlass von Gerichtskosten. Die subsidiäre
Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 113 ff. BGG steht nur zur
Verfügung, wenn die Verle tzu ng verfassungsrechtlicher Verfahrensgarantien gerügt wird
(Art. 116 BGG; vgl. BGr, 24. November 2025, 9D_22/2025, E. 3.1; 23. September 2024,
9D_13/2024, E. 2).
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